
kaum erklären, wonach der sozialistische Einzelhandel 
den Kreditaufschlag in der in der Anweisung festgeleg
ten Höhe — denn die Berechnungsmethode entscheidet 
praktisch die Höhe des Aufschlages — nur verlangen 
dürfe, wenn er die Anweisung ausdrücklich zum Be
standteil des Teilzahlungsvertrages gemacht, also die 
Art der Berechnung des Aufschlags mit dem Käufer be
sonders vereinbart habe. Hier zeigt sich ganz kraß, wie 
wenig die Erkenntnisse und Forderungen der Babels
berger Konferenz ihrem Gehalt nach wirklich ver
arbeitet worden sind — wie sehr das Gericht noch vom 
bürgerlichen Rechtsdenken beherrscht ist: einmal an 
der Vorstellung, daß individuelle und gesellschaftliche 
Interessen sich feindlich gegenüberstehen — als ob der 
Werktätige vor seinem eigenen Staat geschützt werden 
müsse! —, sodann an der durchaus bürgerlichen Ver
tragsmentalität, die sich die Begründung von Rechten 
und Pflichten nur auf der Grundlage isolierter Einzel
vereinbarungen vorstellen kann.

Der Behandlung der Rechtslage, wie sie sich in Ab
lehnung dieser Vorstellungen ergibt, ist zweierlei vor
auszuschicken. Zunächst ist es in hohem Grade zweifel
haft, ob die Methode der Berechnung des Kreditauf
schlages überhaupt ein Element des Teilzahlungsver
trages in dem Sinne ist, daß sie nur im Falle der 
ausdrücklichen Vereinbarung mit dem Käufer ange
wandt werden könnte. Diese Methode ist für den 
Käufer nur insofern von Interesse, als sie die absolute 
Höhe des Kreditaufschlags bestimmt; wird dieser, wie 
es in den Teilzahlungsverträgen geschieht, in seiner 
Gesamtheit errechnet und zum Bestandteil des Kauf
preises gemacht, so läßt sich durchaus der Standpunkt 
vertreten, daß die Berechnungsmethode, auf der die 
Höhe des Aufschlags basiert, den Käufer ebensowenig 
angeht wie die Kalkulationsgrundlagen, auf denen der 
Preis für die Ware selbst berechnet wird.

Zweitens ist vorauszuschicken, daß, wenn man gleich
wohl die Berechnungsmethode (d. h. den Umstand, daß 
der Kreditaufschlag stets vom ursprünglichen Kredit
betrage berechnet wird) als Vertragsbedingung auf
fassen und dabei mit dem Stadtgericht davon ausgehen 
will, daß es zur Wirksamkeit dieser Vertragsbedingung 
gegenüber dem Käufer einer besonderen Vereinbarung 
mit diesem bedürfe, der Beschluß nicht einmal von 
einem derartigen Ausgangspunkt her den Sachverhalt 
richtig beurteilt hat. Für die Entscheidung der Frage, 
ob unter dem Begriff „Kreditbetrag“ (dem nach der 
schon zitierten Ziff. 4 der Teilzahlungsbedingungen der 
monatlich 0,35prozentige Aufschlag zuzurechnen ist) der 
ursprüngliche Kredit oder der sich monatlich vermin
dernde jeweilige Restkredit verstanden werden muß, 
ist auch die Vorderseite des Vertragsformulars von Be
deutung. Sie lautet, soweit es hier interessiert:

Verkaufspreis insgesamt 
abzüglich geleisteter Anzahlung 
verbleibender Kreditbetrag 
zuzüglich Kreditaufschlag

1080,— DM 
54,— DM 

1026,— DM 
72,10 DM

ergibt einen Teilzahlungsbetrag von 1098,10 DM

Der Kläger hatte darauf hingewiesen, daß sich, wenn 
in Ziff. 4 der Bedingungen von „Kreditbetrag“ ge
sprochen' werde, der Sinn dieses Begriffs aus dem Text 
auf der Vorderseite ergebe, in dem als Kreditbetrag die 
gesamte Summe von 1026 DM bezeichnet werde. Das ist 
natürlich eine sehr formale Argumentation, wenn auch, 
ihre Zurückweisung durch das Gericht von demselben 
Formalismus und derselben Oberflächlichkeit gekenn
zeichnet ist wie der gesamte Beschluß: die Bezeichnung 
„ v e r b l e i b e n d e r  Kreditbetrag“ läßt keineswegs 
erkennen, daß „unter Kreditbetrag eine sich ändernde 
Größe zu verstehen ist“, da mit dem Wort „verblei
bend“ unmißverständlich weiter nichts als die Kenn
zeichnung des Kredits als die nach Abzug der An
zahlung verbleibende Summe beabsichtigt ist; besseres

Deutsch wäre die Wendung gewesen „verbleibt als 
Kreditbetrag“. Der Senat hätte sich aber auf diese ganze 
Wortklauberei nicht einlassen dürfen, sondern hätte 
erkennen müssen, daß der zitierte Text aus einem ganz 
anderen Grunde von Interesse ist und die von ihm ge
forderte Vereinbarung enthält. Denn ausweislich dieses 
Textes begnügt sich ja das Vertragsformular nicht 
damit, die Berechnung der Höhe des Kreditaufschlags 
theoretisch — und insoweit in der Tat nicht völlig ein
deutig — festzulegen, sondern es tut viel mehr, indem es 
den Verkäufer zwingt, die Berechnung gleich praktisch 
durchzuführen und dem Käufer klipp und klar zu 
sagen, wieviel er in barem Gelde als Kreditaufschlag 
insgesamt zu zahlen hat — im. vorliegenden Falle 
72,10 DM. Für den sozialistischen Handel, der den 
Bürger ja nicht hinters Licht führen und zu Geschäften 
verleiten will, deren Tragweite er nicht übersieht, ist 
das eine Selbstverständlichkeit — ganz im Gegensatz 
zum westdeutschen Abzahlungshandel, der dem Käufer 
seine exorbitanten Aufschläge sorgfältig hinter schwer 
verständlichen Zahlungsbedingungen verschleiert5 6 *.

Den Werktätigen andererseits, der auf Teilzahlung 
kauft, interessiert nicht so sehr der Prozentsatz und 
die Berechnungsmethode des Kreditaufschlags; denn er 
weiß ohnehin, daß ihn der sozialistische Handel nicht 
übervorteilt, sondern sich an die staatlich genehmigten 
und festgelegten Sätze und Methoden hält. Was ihn 
interessiert, ist das Ergebnis, nämlich die Gesamt
summe, die er zu zahlen hat und deren Kenntnis ihn zu 
der Entscheidung darüber befähigt, ob sich der Kauf im 
Hinblick auf sein Einkommen und seine sonstigen Ver
pflichtungen rechtfertigt oder nicht. Wer sich aber doch 
dafür interessiert, wie diese Gesamtsumme rechnerisch 
zustande kommt, kann das aus den in jedem Vertrage 
angegebenen Zahlen mit Leichtigkeit entnehmen: um zu 
verstehen, daß ein Aufschlag von 42 DM auf einen 
Jahreskredit von 1000 DM einen Prozentsatz von 
4,2 Prozent nur dann darstellt, wenn der gesamte ur
sprüngliche Kredit — ohne Rücksicht auf seine monat
liche Verminderung — zugrunde gelegt wird, bedarf es 
wirklich keiner überdurchschnittlichen Rechenkennt
nisse. Wenn man also mit dem Stadtgericht die Bindung 
des Käufers an- die in der Anweisung Nr. 31/56 vor
geschriebene Berechnungsmethode von einer entspre
chenden ausdrücklichen Vereinbarung abhängig machen 
wollte, so ist eine solche Vereinbarung ohne weiteres zu 
entnehmen aus Ziff. 4 der Bedingungen — wo die Höhe 
des Prozentsatzes angegeben wird — in Verbindung mit 
der summenmäßigen Berechnung des Aufschlags, die 
erkennen läßt, daß sich dieser Prozentsatz stets aus dem 
ursprünglichen Kreditbetrag errechnet.

Dies vorausgeschickt, muß jedoch, wie schon ange
deutet, die Auffassung, daß die von der Anweisung 
Nr. 31/56 vorgeschriebene Berechnung des Aufschlags 
den Käufer nur dann verpflichte, wenn sie mit ihm 
ausdrücklich vereinbart worden sei, entschieden abge
lehnt werden. Indem das Stadtgericht so argumentiert, 
kommt es keinen Schritt über das bürgerliche Rechts
denken hinaus.

Bekanntlich ist das bürgerliche Recht essentiell Ver
tragsrecht: der individuelle Vertrag ist das Rechtsinsti
tut, das den isolierten Einzelnen mit der Gesellschaft in 
Verbindung bringt8 und das er dem Schutz seiner be
sonderen Interessen um so souveräner dienstbar 
machen kann, je stärker seine ökonomische Position ist. 
Mit der Vergesellschaftung der Produktionsmittel auf 
der einen Seite und dem zu einem ökonomisch-politi
schen Grundprinzip erhobenen Schutz des persönlichen 
Eigentums der Bürger — der Konsequenz des sozialisti
schen Leistungsprinzips — auf der anderen Seite entfällt

5 vgl. Krauss, a. a. O. S. 89.
6 vgl. Walter Ulbridht, Protokoll der Babelsberger Konferenz,

Berlin 1958, S. 26.
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